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Präambel

Die Gemeinde Ampfing im Landkreis Mühldorf am Inn erlässt aufgrund

der 88 2 Abs. 1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)
des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
der Planzeichenverordnung (PlanZV)

in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, den Bebauungs- und
Grünordnungsplan Almshamer Feld Ill" in Ampfing als Satzung.
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Gemeinde Ampfing Begründung
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Baugebiet Almshamer Feld Ill" Stefanskirchen : : 6141.02:2025

Begründung zum
Bebauungs- und Grünordnungsplan

Baugebiet
Almshamer Feld Ill" - Stefanskirchen

l. Bearündunag zur Bebauunasplanaufstellung

1. Anlass der Planung

Die Gemeinde Ampfing möchte auf Grund der hohen Nachfrage ein neues Baugebiet entwi-
ckeln. Die Baulandausweisung dient also der Bereitstellung von dringend benötigtem Wohn-
raum in Stefanskirchen. Im Sinne des Orts- / Landschaftsbildes soll ist dem überwiegenden
Teil der Fläche eine Einzelhausbebauung vorgesehen. Unter Berücksichtigung des demo-
graphischen Wandels und eines damit verbundenen gestiegenen Bedarfs an alternativen
Wohnformen, sowie in Bezug auf das Flächenspargebot, ist in den Planungen auch die

Schaffung eines Mehrfamilienhauses mit bis zu fünf Wohneinheiten enthalten.

Begründung der Bebauung, Bedarfsnachweis:

Die Gemeinde Ampfing einschließlich ihrer Ortsteile hatte zum Stichtag 31.12.2023, 7.176
Einwohner, für welche die Gemeinde den vorhandenen Bedarf an Bauland decken möchte.

Die Gemeinde Ampfing ist geographisch in der Landkreismitte angesiedelt und liegt an ei-
nem bedeutenden Verkehrsknotenpunkt. Die Anbindung an München durch die A94 (zwei
Autobahnabfahrten) und der Bahnlinie (mit Bahnhof) ist für den Ort von großer Bedeutung.
Ampfing liegt zudem an einer Kreis- und Staatsstraße. Durch die zentrale Lage besteht ne-
ben dem Schienenbahnhof auch ein Busbahnhof, welcher die anliegenden Orte bestens an-
bindet.

Durch die hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und unsere zentrale
Lage fragen täglich viele Interessierte im Rathaus nach Wohnbauland nach. Trotz dieser
großen Nachfrage hat die Gemeinde Ampfing jedoch großes Interesse an einer kontrollierten
Entwicklung des Ortes.

Aufschluss über die in der Gemeinde Ampfing (bzw. Ortsteil Stefanskirchen) befindli-
chen Flächenpotentiale und deren Verfügbarkeit:

Hierzu hat die Verwaltung der Gemeinde Ampfing eine Zusammenstellung des vorhandenen
Baulandangebots, bzw. der vorhandenen Baulücken (mit Stand Dezember 2024) erstellt.
Diese Zusammenstellung kann (inklusive Angaben zur aktuellen Verfügbarkeit) der nachfol-
genden Liste entnommen werden. In Stefanskirchen gibt es noch 17 unbebaute Parzellen /

Baulücken, diese befinden sich jedoch allesamt im privaten Eigentum (siehe Tab.).
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Gemeinde: Arr-pfing Begründung
Bebauungs- und Grünordnungsplan Fassung vom
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Baugebiet a) F-Plan situation fläche + Wohnein- Erschließung,

Baulandangebot Hauptort Ampfing

WA

B-plan Nr. 29 Ca. 2,6 ha 16 WE

10 Parz. frei

Ortsteil/ Verfahrensstand Eigentums- Gesamt_ Geplante Zusatzinfo

b) B-Plan Bebauung u. Ver-(kommun verfügbare heiten (ca.),
(Baurecht) al, privat) Bruttofläche freie kauf

in ha Wohneinheiten

B-plan Nr. 1 - Ca. 9 ha Gepl. 137
Wimpasing B-plan privat Ca. 80.000 WE Kein Zugriff Anfra
WA-Gebiet m? 1 Parz. frei ge liegt vor

B-plan Nr. 4 Fur- Ca. 0,6 ha
ther Str. B-plan privat Ca. 4.000 m? 4WE Kein Zugriff Anfra-
WA 1 Parz. frei ge liegt vor

B-plan Nr. 18 Kein Zugriff 3 Bauan-
Liebig/Albert- Ca. 6 ha 115WE träge/Anfragen lie-

Schwei B-plan privat Ca. 45.000 5 Parz. frei gen vor

Bgm.-Nagimeier-Str Ca. 22.00 (davon 10
MI B-plan privat m? Altenheim)

Kein Zugriff 2 Anfra
gen liegen vor

B-plan Nr. 25 Ca. 0,6 ha
14 WE

B-plan
WA 2 Parz. frei frage liegt vor

Schweppermannstr privat Ca. 2.500 m? Kein Zugriff 1 An

B-plan 41 Ca. 7 ha Kein Zugriff
Ampfing-Süd B-plan privat Ca. 59.000 12 Bauanträge liegen250 WE

WA m? 32 Parz. frei vor

B-plan 34 Ca. 2,5 ha
Kein Zugriff 3 Bauan

58 WE fragen /Bauanträge
Schickinger Str. B-plan privat Ca. 23.000 7 Parz. frei liegen vor

WA m?

B-plan 39 Ca. 0,3 ha
6WE

WA 1 Parz. frei
Buchenstr. B-plan privat Ca. 2.70 m? Kein Zugriff

B-plan Nr. 11 Ca. 7,8 ha
Steinstr/Am Vorland B-plan privat Ca. 60.000 142 WE Kein Zugriff 3 Anfra-

WA m? 10 Parz. frei gen liegen vor

B-plan Nr. 5 Ca. 12 ha
Isenstr.Wiesenstr B-plan privat Ca. Kein Zugriff

305 WE
WA 109.000 m? Parz. frei1

B-plan Nr. 22 Isen- Ca. 0,5 ha
17WE

WA 8 Parz. frei
str. B-plan privat Ca. 3.400 m? Kein Zugriff

B-plan Nr. 32 Ca. 7,5 ha
Kein Zugniff 6

238 WE Bauanfragen/ BauanWimpasinger Feld B-plan privat Ca. 64.000 18 Parz. frei träge liegen vorWA m?

3 von 25



Gemeinde Ampfing 3 36egründung
Bebauungs- und Grünordnungsplan ° "Fassung vom
Baugebiet Almshamer Feld Ill" Stefanskirchen .. : 11.02:2025

....

B-Plan Nr. 8
St.- Ca. 4,7 ha 125 WE 4 Kein Zugriff 11 Bauan-

Christophorus- B-plan privat Ca. 41.000 Parz. freiStr. WA m? trag liegt vor

B-plan 51 Schi- Ca. 1,9 ha 77 WE 20 Kein Zugriff 4 Bauan-
ckinger Str. Süd B-plan privat Ca. 16.300 Parz. frei träge/ Bauzwang 2

WA m? Bauanfragen

Baulandangebot Ortsteile

Stefanskirchen Gepl. 25 Kein Zugnifff; 3 Anfra-
Almshamer Feld B-plan privat

Ca. 2 ha Ca WE 10 freie gen/Bauanträge
WA-Gebiet 6.000 m? Parz. liegen vor.

Stefanskirchen Ca. 1,4 ha Kein Zugriff 2 Anfra-
Ortsabrundungss. & 34 BauGB privat Ca. 7.000 7 freie Parz
WA+MD-Gebiet m? gen liegen vor

Salmanskirchen Ca. 0,5 ha
Salmanskirchen II B-plan privat Ca. 2.500 Gepl. 6 WE

1 freie Parz Kein Zugriff;
WA-Gebiet m?

Salmanskirchen Ca. 0,3 ha
Gepl. 4 WESalmanskirchen | B-plan privat Ca. 1.300 2 freie Parz Kein Zugriff;

WA-Gebiet m?

Salmanskirchen Ca. 0,6 ha
Gepl. WE Kein Zugriff 11 Anfra-Salmanskirchen B-plan privat Ca. 2.500 3 freie Parz ge liegt vorIl WA-Gebiet m?

Salmanskirchen Ca. 0,3 ha
Aidenbach-Siedl. 8 34 BauGB privat Ca. 2.200 3 freie Parz Kein Zugriff;

WA-Gebiet m?

In der Vergangenheit wurde Bauland sehr oft durch Baulandumlegung gewonnen. Dadurch
verblieben zahlreiche Bauflächen im privaten Eigentum. Zu den aufgelisteten freien Baupar-
zellen gibt es nun vermehrt Anfragen und Bauanträge für zeitnahe Bebauungen.

Ebenso sind einige unbebaute Parzellen für familiäre Bebauung (Kinder/Enkelkinder) vorge-
sehen. Wir gehen daher davon aus, dass etwa 50 % der noch freien Bauparzellen in den
nächsten 5-10 Jahren bebaut werden.

In Stefanskirchen sind - wie oben beschrieben - noch 17 Parzellen unbebaut. Hierzu liegen
aktuell 5 Anfragen bzgl. einer Bebauung vor. Auf die restlichen Grundstücke hat die Ge-
meinde keinen Zugriff. Mit den Eigentümern dieser Baulücken wurden in den letzten Jahren
wiederholt Gespräche geführt, um diese Flächen Bauwilligen zur Verfügung zu stellen. Dies
scheiterte überwiegend an der Rückhaltung dieser Flächen zur Vermögensanlage oder der
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Bebauungs- una Grünordnungsplan Fassung vom
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späteren Verwendung für Kinder und Enkelkinder (s.0.). Auch weitere Potenziale der Innen-
entwicklung stehen der Gemeinde nicht zur Verfügung.

Dennoch erfasst die Gemeinde diese Entwicklungspotentiale auch weiterhin vollständig und
aktualisiert sie kontinuierlich. Zudem gibt es regelmäßige Versuche der Kontaktaufnahme
und Abfrage der Abgabebereitschaft im Sinne einer Aktivierung dieser vorhandenen Potenti-
ale.
Die Bedeutung der Baulücken ist der Gemeinde Ampfing bewusst. Die positiven Effekte einer
Nachverdichtung (u.a. eine Verbesserung der Lebensqualität, eine Erhaltung des Ortsbildes,
der Beitrag zum Klimaschutz und zur Kostenersparnis für Kommune und Bürger) sind Ge-
genstand der von regelmäßigen Gesprächen - sowohl intern als auch extern.
Die Gemeinde Ampfing versucht nicht nur über die Verwaltung als ständiger Ansprechpart-
ner die Innenentwicklung zu fördern, sondern weist dem Flächenmanagement explizit eine
hohe politische Bedeutung zu und versucht aktiv über u.a. eine regelmäßige Eigentümeran-
sprache die Aktivierungsquote der Innenentwicklungspotentiale zu steigern.

Der Flächenbedarf bezüglich der Einwohnerentwicklung und den Innenentwicklungs-
potentialen ins Verhältnis setzen:

In der Vergangenheit hat die Gemeinde Ampfing an dem Beispiel Baugebiet Ampfing Süd"
bereits auf flächensparende Maßnahmen geachtet. Es wurden mehrere Mehrfamilienhäuser
(barrierefrei) mit Tiefgaragen vorgesehen. Bereits damals hat man insbesondere beim Ge-
schoßwohnungsbau auf die Reduzierung von Abstandsflächen geachtet.

Die Gemeinde Ampfing beabsichtigt in Stefanskirchen den Flächennutzungsplan zu ändern
(knapp 1,0 ha von landwirtschaftlicher Fläche in Allgemeines Wohngebiet und zzgl. ca. 0,15
ha für ein Regenrückhaltebecken) und einen Bebauungsplan für den gleichen Geltungsbe-
reich aufzustellen. Die Planungen sehen vor, dass bei einer zukünftigen erneuten Nachfrage
an Bauland, das Baugebiet erweitert, bzw. daran angeschlossen werden kann. Hierfür müss-
te dann in einem zweiten Schritt für den Bereich der fraglichen Erweiterung der Flächennut-
zungsplan erneut geändert und ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden. Für den vorlie-
genden Bebauungsplan sind 10 Parzellen mit Grundstücksgrößen von 632 qm - 787 qm
vorgesehen, wobei abweichend davon eine Parzelle mit gut 1.000 qm für eine verdichtete
Wohnbebauung mit bis zu fünf Wohneinheiten zur Verfügung gestellt werden soll. Der Orts-
teil Stefanskirchen ist ländlich strukturiert. Diese Struktur soll auch in etwas größeren Bau-
grundstücken zum Ausdruck kommen. Entsprechend sollen vorwiegend Einfamilienhäuser
(die Möglichkeit einer zweiten Wohneinheit in Form einer Einliegerwohnung besteht) entste-
hen, jedoch soll mit Blick auf den demographischen Wandel und eine heterogene Gesell-
schaft auch die Möglichkeit einer alternativen Wohnform über ein barrierefreies Mehrfamili-
enhaus (max. 5 WE, ggf. über KommWFP) geschaffen werden. Die unmittelbar angrenzen-
den Grundstücke an der Kreisstraße werden sind etwas größer geplant als die Übrigen, da
der Abstand zur Kreisstraße und der Lärmschutz eingehalten werden muss und auf diesen
Parzellen eine Pflanzfläche - zur Einbindung des Baugebiets in die Umgebung - festgesetzt
ist.
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Gemeinde Ampfing Begründung
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Bei der Gemeinde Ampfing werden immer wieder Anfragen nach Bauland in Stefanskirchen
gestellt. Um dem konkreten und zum Teil schon seit Jahren bestehenden Bedarf für die Be-
völkerung vor Ort zu decken, möchte die Gemeinde nun das Baugebiet Almshamer Feld Ill"
in Stefanskirchen ausweisen. Damit soll unter anderem der Jugend und den jungen Familien
in Stefanskirchen die Möglichkeit geboten werden, im Ort (ca. 500 Einwohner) bleiben zu
können und weiterhin der Zusammenhalt im Ort und die aktive Gemeinschaft - etwa im Öörtli-

chen Vereinsleben - gefördert werden.

Bevölkerungsentwicklung für Ampfing (Hildesheimer Bevölkerungsmodell):
Im Jahr 2023 7.176 Einwohner
Im Jahr 2028 7.736 Einwohner
Im Jahr 2033 38.023 Einwohner
Im Jahr 2038 8.050 Einwohner
Im Jahr 2043 7.881 Einwohner
Im Jahr 2048 7.677 Einwohner dies ist eine Steigerung von ca. 7 % in 25 Jahren

Für Stefanskirchen (ca. 500 Einwohner) bedeutet eine Steigerung von nur 6 - 7 % etwa ei-
nen Zuwachs von ca. 30 - 35 Personen.
Bei Anrechnung von 3 Personen je Wohneinheit, entspricht dies etwa 10 Parzellen.

Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung Ampfing -ausklingende Wanderungen -
(2048 gegenüber 2023):
Gesamte Entwicklung: ca. +34% (+ 502 Einwohner)

2023 2023 2048 2048
Einwohner Anteil Einwohner Anteil

Unter 18 Jahre 1.232 18% 1.122 15%
18 - 40 Jahre 1.960 27% 1.836 24 %
40 - 65 Jahre 2.539 35 % 2.682 35 %
65 und Altere 1.445 20 % 2.037 26 %
Gesamt 7.176 7.677 100 %

Vorherrschende Struktur für den Ortsteil Stefanskirchen:

Für den Ortsteil Stefanskirchen ist die Grundversorgung durch eine Bäckerei (mit Tante
Emma-Laden") gewährleistet. Ebenso besteht schon seit 1970 ein gemeindlicher Kindergar-
ten mit 30 Plätzen. Zum Ortsteil gehören zudem die Pfarrkirche, ein Landgasthof und ein
Feuerwehr- und Schützenvereinsheim. Stefanskirchen ist auch über ein ÖPNV-Angebot an
den Hauptort Ampfing angebunden, welches morgens, mittags und abends von den Bürgern
genutzt werden kann. Weiter verläuft ein separater Radweg von Stefanskirchen über Sal-
manskirchen nach Ampfing.

Wie bereits oben dargestellt, sollen auf der ca. 0,8 ha großen Fläche 10 Parzellen geschaf-
fen werden. Die Grundstücksgrößen sind sehr unterschiedlich, damit der erforderliche Ab-
stand zur Kreisstraße und die Anforderungen an den Lärmschutz eingehalten werden kön-
nen. Ein Wendehammer ist bzgl. der Länge der Verkehrsanlage und aus verkehrsrechtlicher
Sicht notwendig, damit das Müllfahrzeug oder größere Fahrzeuge wenden können. Der
Wendehammer muss geplant werden, da die Verkehrsbehörde keine weitere Ausfahrt auf
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BebauungS- Und Grünordnungsplan Fassung vom
Baugebiet Almshamer Feld Ill" Stefanskirchen 11.02.2025
Die Größe des Geltungsbereichs beträgt insgesamt ca. 1,11 ha, wobei davon ca. 0,96 ha auf
das Allgemeine Wohngebiet entfallen und ca. 0,15 ha auf die vorgesehene Fläche für das
zugehörige Regenrückhaltebecken. Der Planungsumgriff umfasst die Flurstücke mit den fol-
genden Flurnummern: 92 (Teilfläche) für das Regenrückhaltebecken und 98 (Teilfläche) für
das Allgemeine Wohngebiet. Beide Flurstücke sind ausweislich des Flächennutzungsplans
landwirtschaftliche Nutzflächen, wobei die Flumummer 92 als Feuchtbrache kaum, bzw. sehr
extensiv bewirtschaftet wird und die Flumummer 98 als Acker intensiv landwirtschaftlich ge-
nutzt wird.

4. Planungen und Auswirkungen

4.1 Planung

Die vorliegende Planung sieht ein Allgemeines Wohngebiet (gemäß 4 BauNVO), sowie
weiter nördlich eine dazugehörige Fläche zum Hochwasserschutz, bzw. zur Regelung des
Wasserabflusses (gem. 8 5 Abs. 2 Nr.7 und 8 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB) vor.

Abbildung 2: Blick von der Kreisstraße MÜ 25 auf das Baugebiet und die dahinter liegende Siedlung an
welche angeschlossen werden soll

Das Allgemeine Wohngebiet besteht aus zehn locker angeordneten Parzellen in zwei Rei-
hen, mit Einzel-/ und Mehrfamilienhausbebauung. Der Gedanke dahinter ist, ein Wohngebiet
entstehen zu lassen, das sich in der Bebauungsstruktur an der vorhandenen Siedlungsbe-
bauung von Stefanskirchen orientiert und damit gut in das bestehende Orts- / Landschafts-
bild einfügt. Die Gehölzreihe im Osten wird darüber hinaus als Ortsrandeingrünung in die
Planung integriert.
Bei den Festsetzungen im Bebauungsplan wird auf die Einhaltung einer städtebaulichen
Ordnung geachtet, ohne die Bauherren dadurch zu sehr einzuschränken. Durch die Planung
eines Mehrfamilienhauses, mit bis zu fünf Wohneinheiten auf der Parzelle 1 und die Möglich-
keit der Einzelhausbebauung - mit zusätzlicher Einliegerwohnung - auf den restlichen Parzel-
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len, soll einerseits eine zu dichte Bebauung vermieden werden und der Charakter von Ste
fanskirchen erhalten bleiben, andererseits aber den späteren Erwerbern ein möglichst brei-
tes Angebot an Wohnraum in verschiedenen Größen und Preisklassen gemacht werden, so
dass ein Publikum aus verschiedenen Alters- und Einkommensklassen angesprochen wird.

Die Planung des Baugebiets wurde so gestaltet, dass bei einem möglichen späteren Bedarf
ein zweiter Bauabschnitt südlich an das Gebiet angeschlossen werden kann. Durch eine
solche Erweiterung könnte zudem ein Ringschluss (bzw. eine Umfahrungsmöglichkeit) ge-
schaffen werden, wodurch der in den derzeitigen Planungen notwendige Wendehammer
entfallen könnte. Die im Zuge eines Rückbaus frei werdende Fläche könnte dann je nach

Bedarf als öffentliche Grünfläche, Wohnbauflächen, oder Fläche für den Gemeinbedarf ge-
nutzt werden.

4.2 Gemeinbedarf

Im Geltungsbereich sind keine Flächen für den Gemeinbedarf vorgesehen. Bei einer mögli-
chen, späteren Erweiterung des Baugebiets nach Süden, könnte jedoch eine Umfahrungs-
möglichkeit geschaffen werden, so dass der in der momentanen Planung notwendige Wen-
dehammer entfallen könnte (vgl. 4.1).
In Stefanskirchen gibt es einen öffentlichen Spielplatz und einen Gemeindekindergarten.
Eine Grund-/Mittelschule ist am Hauptort Ampfing ansässig, weiterführende Schulen gibt es
im Landkreis, beispielsweise an den (Doppel-) Oberzentren Mühldorf am Inn und Waldkrai-
burg.

4.3 Verkehrsanbindung

Äußere und Innere Erschließung:

Die Erschließung des geplanten Neubaugebiets erfolgt über den Anschluss an die Kampen-
wandstraße. Hierüber ist das Baugebiet sowohl für den motorisierten Verkehr, als auch für
Fußgänger und Radfahrer erreichbar.
Die Straßenführung der Kampenwandstraße wird hierfür in Ost-West Ausrichtung mit einer
Breite von 5,30 Metern fortgeführt und biegt dann hinter der Parzelle 10 nach Süden ab, um
bei zukünftigem Bedarf das geplant Baugebiet erweitern zu können, bzw. einen Anschluss
daran zu ermöglichen. Außerdem können über diesen Straßenfortsatz die südlich des Bau-
gebiets liegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen erreicht werden. Auf Grund der Länge der
Straße und vor allem um eine Wendemöglichkeit für größere Fahrzeuge zu gewährleisten
(Lieferverkehr, Feuerwehrfahrzeuge, Müllabfuhr, etc.) ist zudem ein Wendehammer östlich
der Parzelle 5 vorgesehen.
Für Fußgänger wird der bestehende Gehweg neben der Kampenwandstraße entlang der
nördlichen Parzellen im Plangebiet mit einer Breite von 1,50 Metern fortgeführt, wobei der
Gehweg hinter der Parzelle 5 für den Bereich des Wendeplatzes unterbrochen wird.

10 von 25




